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P L A T Z -   U N D   S P I E L R E G L E M E N T

1.)  Allgemeines

1.1) Die Plätze dürfen nur benutzt werden, wenn sie in bespielbarem Zustand sind

1.2) Die Plätze können unverzüglich gesperrt werden, sofern diese beschädigt sind, instand gestellt
werden müssen, oder eine Beschädigung durch weitere Benutzung zu befürchten ist

1.3)   Entscheidung über die Spielbarkeit der Plätze obliegt dem Platzwart oder einem Vorstandsmitglied

1.4)   Das Benutzen der Tennisplätze ist nur in üblicher Tennisbekleidung und Tennisschuhen für
Sandplätze gestattet

1.5)  Nach Benutzung des Tennisplatzes muss dieser durch den Spieler gewischt und gewässert werden und
ist in ordentlichem und sauberem Zustand zurückzulassen

2.)  Spielzeiten / Beleuchtung

2.1)  Die Plätze sind täglich 08.00 Uhr - 22.00 Uhr geöffnet.

2.2)  Platzbeleuchtung nur einschalten, wenn es wirklich nötig ist.

2.3)  Platzbeleuchtung nach dem Spiel sofort wieder löschen. Das verdiente Bierchen könnt ihr bei
Kerzenlicht auf dem Sitzplatz oder im Clubhaus trinken. 

2.4) Lampen nur auf dem Platz einschalten auf welchem gespielt wird.

2.5) Wenn nur ein Platz besetzt ist, bitte Platz 1 (den oberen beim Clubhaus) benutzen. Die Lampen auf Platz
2 sollen möglichst wenig benutzt werden. Den Platz bitte auch wechseln, wenn ihr auf Platz 2 begonnen
habt und Platz 1 früher frei wird.
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3.) Spielbetrieb

3.1) Es ist grundsätzlich Sache der Spieler, für einen geordneten Spielbetrieb zu sorgen

3.2) Aktivmitglieder und Junioren sind unbeschränkt spielberechtigt. Vorbehalten bleiben besondere
Anordnungen des Vorstandes für die Durchführung von Interclub- und Turnierspielen, Anfänger- und
Juniorentraining

3.3) Junioren sind den Aktivmitgliedern betr. Spielbetrieb gleichgestellt. Für Schüler gelten die speziellen
Weisungen siehe Punkt 5, Gäste haben sich an die Weisungen unter Punkt 6 zu halten

4.) Reservieren der Plätze

4.1) Die Reservation eines Platzes erfolgt über die Plattform „GotCourts“, den Link findet man auf der
Homepage des TCG

4.2) Auf der Plattform „GotCourts“ muss man sich einmalig registrieren. Danach kann ein Platz reserviert
werden. Auch auf vielen anderen Tennisplätzen können Reservationen (auch mit dem Handy)
vornehmen und/oder Spielpartner in der Nähe und ähnlicher Spielklasse gefunden werden

4.3) Die Reservationszeit darf grundsätzlich max. 2 Stunden betragen, ausgenommen 19:00 bis 21:00

4.4) Es werden nur ganze Stunden reserviert (z.B. 13:00-14:00, nicht 13:20-14:20)

4.5) Reservierte Plätze, die nach 10 Minuten nicht belegt werden, sind frei verfügbar

4.6) Ist die reservierte Stunde gespielt, ist ein erneutes Einschreiben gestattet

4.7) Wichtig!! Unbedingt beachten, dass ihr die Spielpartner, welche im Club sind aus der Liste auswählt
und nicht einfach den Namen reinschreibt. Sonst wird er im System als Gast aufgeführt und
verrechnet.

5.) Schüler

5.1) Schüler dürfen nur bis 18.00 Uhr Reservationen vornehmen. Wenn die Plätze anschliessend noch frei
sind, können sie weiter benützt werden
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6.)  Gäste

6.1) Die Spielzeiten zwischen 18.00 - 22.00 Uhr sind Clubmitgliedern vorbehalten

6.2)  Für die Gäste, die mit einem Clubmitglied spielen, gelten folgende Bestimmungen:
 -   Zeit muss vom Clubmitglied reserviert werden
 -   Der Gast muss seine Platzmiete von 10.- pro Stunde dem Mitglied mit welchem er spielt bezahlen.
      Die Platzmieten werden dem Mitglied Ende Jahr in Rechnung gestellt.
 -   In Got Courts kann man den Namen des Gastes einschreiben. Bitte nicht einfach ein anderes Mitglied

wählen. Wir appellieren an eure Ehrlichkeit.

7.)  Parkplätze

7.1)  Es darf nicht auf dem Areal des Hotel Krone parkiert werden

7.2)  Bei der Tennisanlage stehen Parkplätze zur Verfügung

8.)  Clubhaus

8.1)  Jedes Aktivmitglied hat zutritt ins Clubhaus. Der Schlüssel ist im Schlüsseltresor.

8.2)  Es sind Getränke und Snacks vorhanden. Die Mitglieder tragen ihren Konsum in der aufgelegten Liste
ein. Die Bezahlung erfolgt via Rechnung. (Es wird auf Ehrlichkeit appelliert)

8.3)  Die Clubhausordnung ist einzuhalten.

9.)  Schlussbestimmung

9.1)  Der Platzwart oder jedes Vorstandsmitglied sind berechtigt, Personen, welche sich nicht an diese
Regeln halten, nach einer Verwarnung, ein Platzverbot zu erteilen. Es erfolgt keine Rückerstattung des
Mitgliederbeitrages

9.2)  Sämtliche Bekanntmachungen erfolgen per Anschlagbrett des TCG, per Mail oder auf dem Zirkularweg

9.3)  Der Tennis Club Giswil lehnt grundsätzlich jede Verantwortung und Haftung für Unfälle ab
Ebenso übernimmt er keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände
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